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Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Tagesordnung
Am Dienstag, 23.03.2021, um 18:00 Uhr findet in den Mainfran-
kensälen - Großer Saal die Sitzung des Hauptausschusses mit 
folgender Tagesordnung statt:
1. �Bauantrag für den Neubau einer Doppelhaushälfte mit Einlieger-

wohnung, Setzweg, Fl.Nr. 615/2 und 618 Gemarkung Veitshöch-
heim - erneute Beschlussfassung

2. �Bauantrag für den Neubau eines Firmensitzes mit Lagerhalle, 
Büro und Sozialräumen sowie Betriebsinhaberwohnung, Schlee-
hofstraße 22, Fl.Nr. 800/101 Gemarkung Veitshöchheim

3. �Bauantrag für den Umbau und Neugestaltung von Mietflächen 
„Bäcker-Friseur-Apotheke“, Oberdürrbacher Straße 2, Fl.Nr. 
721/2 Gemarkung Veitshöchheim

4. �Bauantrag für das Aufstellen eines Interim-Zeltes für Beisetzungs-
Feierlichkeiten während den Umbaumaßnahmen des Ausseg-
nungsgebäudes am Waldfriedhof, Fl.Nr. 916/346 Gemarkung 
Veitshöchheim

5. �Antrag auf Verlängerung einer Baugenehmigung für den Einbau 
eines Büros mit Lagerflächen und Neubau eines Carports, Son-
nenstraße 28, Fl.Nr. 916/98 Gemarkung Veitshöchheim

6. �Antrag auf Vorbescheid (Tektur) für ein Erweiterungskonzept für 
das Grundstück Kerzenleite 43, Fl.Nr. 1864

7. �Genehmigungsfreistellungsverfahren im Baugebiet „Sandäcker“
8. �Protokollgenehmigung
� Gemeinde Veitshöchheim, 16.03.2021
� Jürgen Götz, 1. Bürgermeister

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des Gemein-
derates am 09.03.2021� (öffentlicher Teil)
Die Beschlüsse erfolgten, soweit nicht anders vermerkt, einstimmig
1. Haushaltssatzung 2021
Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 in der vorgeleg-
ten Fassung werden zur Kenntnis genommen und genehmigt.
2. Haushaltsplan 2021, Genehmigung des Finanzplans 2021
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden zur Kenntnis 
genommen und genehmigt.
3. Stellenplan 2021
Der Stellenplan 2021 für die gemeindlichen Beamten und Beschäf-
tigten und die Übersicht der in Ausbildung befindlichen Bedienste-
ten 2021, die als Anlage dem Haushaltsplan 2021 beigefügt sind, 
werden genehmigt.
4. Produktbuch und Zielvereinbarungen zum Haushaltsplan 2021
Der Gemeinderat nimmt das Produktbuch mit 68 Produkten zum 
Haushaltsplan 2021 zur Kenntnis.
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass bei den nachfolgenden 
Produkten Zielvereinbarungen festgesetzt werden. Der Gemeinderat 
genehmigt die vorgeschlagenen Zielvereinbarungen für die ausge-
wählten Produkte für den Haushaltsplan 2021.
111201 Hauptverwaltung
111701 Bebautes Grundvermögen
213101 Grundschule

213102 Mittelschule
281101 Kulturelle Veranstaltungen
281102 Heimat und sonstige Kulturpflege
281103 Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit
361101 Kinderbetreuung
362101 Jugendarbeit
365101 Kinderhort
365102 Kindergärten
366201 Jugendbahnhof
511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521101 Bauverwaltung
541101 Gemeindestraßen
551101 Öffentliches Grün
554102 Klimaschutz
5. �Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Veitshöchheim“; Wirt-

schaftsplan 2021
Der vom Werkausschuss am 23.02.2021 verabschiedete Wirtschafts-
plan 2021 wird einschließlich Finanzplan und Investitionsprogramm 
2021 ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen und genehmigt.
6. Mainfrankensäle GmbH; Wirtschaftsplan 2021
Der vom Aufsichtsrat der Mainfrankensäle GmbH in der Aufsichts-
ratssitzung vom 11.02.2021 verabschiedete Wirtschaftsplan 2021 
wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen und genehmigt.
7. �Baugebiet Sandäcker; Ablösung des Geschäftsbesorgungs-

vertrags bezüglich des Erschließungskostenanteils der Ge-
meinde Veitshöchheim

Der Gemeinderat beschließt, den 2. Geschäftsbesorgungsvertrag 
bezüglich der Finanzierung der Erschließungskosten der gemeinde-
eigenen Grundstücke für das Baugebiet „Sandäcker“ bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt abzulösen und die aufgelaufenen Schulden in 
Höhe von 3.106.332,77 € einschließlich Verzinsung zum Stichtag 
30.06.2021 an die Firma KFB Leasfinanz GmbH zurückzuzahlen. 
Die Verwaltung wird ebenfalls ermächtigt, die restlichen Zinsen bis 
zum 30.06.2021 an die KFB Leasfinanz GmbH nach Rechnungs-
stellung auszuzahlen und somit den Vertrag abzuwickeln.
8. APG-365-€ Ticket der VVM für Schüler und Auszubildende
Der Gemeinderat stimmt dem Vertrag „365-€-Ticket“ mit dem Kom-
munalunternehmen des Landkreises Würzburg und der damit ver-
bundenen Bezuschussung zu.
9. �Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und Reini-

gung der öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen 
im Winter der Gemeinde Veitshöchheim

Der Gemeinderat beschließt, die Verordnung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Geh-
bahnen im Winter vom 06.12.2017 (rechtskräftig seit 19.12.2017) 
außer Kraft zu setzen. Der Gemeinderat beschließt den vorliegen-
den Verordnungsentwurf als Verordnung.
Der Verordnungsentwurf, der als Anlage der Niederschrift beigefügt 
wird, ist Bestandteil dieses Beschlusses.
10. �Antrag auf Vorbescheid für den Neubau von sechs Wohneinhei-

ten, Kerzenleite 32/34, Fl.Nr. 1931 Gemarkung Veitshöchheim
Das Grundstück Fl.Nr. 1931 befindet sich im unbeplanten Innen-
bereich, eine mögliche Bebauung richtet sich deshalb nach § 34 
BauGB. 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.veitshoechheim.de. 
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Veitshöchheim: 

Aktuelle Themen, Adressen, Telefonnummern und Satzungen sowie Wissenswertes 
zu Vorhaben und Veranstaltungen, Geschichte und Sehenswürdigkeiten unserer Gemeinde.
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Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Antrag auf Vor-
bescheid zur Errichtung von insgesamt sechs Wohneinheiten (zwei 
Doppelhäuser, zwei Einzelhäuser) wird erteilt. 
Da die umgebende Bebauung größtenteils geprägt ist von Ge-
bäuden mit fränkischen Satteldächern, bestehen keine Bedenken 
hinsichtlich des bauplanungsrechtlichen Einfügens in die nähere 
Umgebung in Bezug auf die vorhandenen Dachformen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 18 	 Nein 0 	 Anwesend 19 	 Persönlich beteiligt 1
11. �Energetische Sanierung der Bundeswehrwohnanlage - Gar-

tengestaltung
Aufgrund des schriftlichen Antrags der Gemeinderatsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen vom 08.03.2021 beschließt der Gemeinderat, 
die Entscheidung zu diesem Tagesordnungspunkt zurückzustellen.
Abstimmungsergebnis:	 Ja 4 	 Nein 15 	Anwesend 19
Aufgrund des schriftlichen Antrags der Gemeinderatsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen vom 08.03.2021 beauftragt der Gemeinderat 
die Verwaltung, auf der Fläche der Bundeswehrwohnanlage unter 
Einbeziehung der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau eine Re-
genwasserrückhaltung zu planen.
Abstimmungsergebnis:	 Ja 5 	 Nein 14 	Anwesend 19
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, eine sog. Variante 
3 zur Ausschreibung vorzubereiten und eine Angebotseinholung 
durchzuführen. Der Sichtschutz soll dabei sowohl aus Muschelkalk-
mauern als auch aus Erdwällen hergestellt werden. Weiterhin sollen 
die Blickschutzelemente zwischen den Terrassen in einer kosten-
günstigeren Variante geplant werden. Die Kostenüberschreitung der 
Schätzung von 2018 wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis:	 Ja 17 	 Nein 2 	 Anwesend 19
12. Jahresabschluss 2019 der Mainfrankensäle GmbH
Der Gemeinderat nimmt den Jahresabschluss 2019 der Mainfran-
kensäle GmbH zur Kenntnis. Er nimmt weiterhin zustimmend zur 
Kenntnis, dass in der Gesellschafterversammlung am 12.02.2021 
die folgenden Beschlüsse gefasst wurden:
a) �Der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme in Höhe von 

169.578,99 € wird festgestellt.
b) �Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -78.702,31 € wird mit dem Ver-

lustvortrag in Höhe von -295.883,11 € verrechnet und zusammen 
in Höhe von -374.585,42 € auf neue Rechnung vorgetragen.

c) �Der Geschäftsführerin, Frau Heidrun Stegner, wird Entlastung 
erteilt.

d) Dem Aufsichtsrat, bestehend aus
– Herrn Jürgen Götz
– Herrn Winfried Knötgen
– Herrn Bernhard Schlereth
– Herrn Günter Thein
– Herrn Marc Zenner

wird Entlastung erteilt.
Die Gemeinde Veitshöchheim übernimmt den Fehlbetrag des Wirt-
schaftsjahres 2019 in Höhe von -78.702,31 € und gleicht ihn aus.
13. Beteiligungsbericht 2019
Der Beteiligungsbericht 2019 wird ohne Einwendungen zur Kenntnis 
genommen.
14. Protokollgenehmigung
Die Niederschrift vom 09.02.2021 – öffentlicher Teil – wird genehmigt.

Gemeinde Veitshöchheim
Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
I. �Der Gemeinderat Veitshöchheim hat die Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2021 am 09. März 2021 beschlossen. Die Haus-
haltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Veitshöchheim samt ihren 
Anlagen und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Ge-
meinde Veitshöchheim „Versorgungsbetriebe Veitshöchheim“ 
sind in der Gemeindeverwaltung Zimmer Nr. 24 bis zur nächsten 

amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zu-
gänglich.

II. �Nachdem in der Haushaltssatzung der Gemeinde Veitshöchheim 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalten sind, wird 
die Haushaltssatzung 2021 aufgrund der kommunalwirtschaft-
lichen Erleichterungen aufgrund der Corona-Pandemie abwei-
chend von Art. 65 Abs. 3 Satz 2 GO zeitgleich mit der Vorlage an 
die Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Würzburg, nach § 
2 Satz 1 der Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichte-
rungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 (KommwEV) 
bekannt gemacht. Die Rechtskraft ist durch öffentliche Bekannt-
machung herzustellen.

� Veitshöchheim, den 15. März 2021
� Jürgen Götz, 1. Bürgermeister



Seite 4 	 Veitshöchheimer Mitteilungen � 2021 · Nummer 11

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des 	 
Gemeinderates vom 09.03.2021
AUSZUG NICHTÖFFENTLICHER TEIL
Grundstücksangelegenheiten; Vergabe von Grundstücken im 
Baugebiet „Sandäcker“
Der Gemeinderat nimmt die laufenden Bewerbungen auf die Grund-
stücke im Baugebiet „Sandäcker“ zur Kenntnis und beschließt die in 
der Sitzung genannten Grundstücke der Gemarkung Veitshöchheim 
an die in der Sitzung genannten Erwerber zu veräußern.
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Rohbauarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Architekturbüros 
Atelier Fischer Architekten GmbH, Würzburg, wird der Auftrag der 
Rohbauarbeiten an die Firma Kress Bau GmbH, Thüngen, zu brutto 
40.059,05 € vergeben. 
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Dachdeckerarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Architekturbüros Ate-
lier Fischer Architekten GmbH, Würzburg, wird der Auftrag der Dach-
deckerarbeiten (Dachabdichtung und Spengler) an die Firma Gebrüder 
Schneller GmbH & Co. KG, Würzburg, zu brutto 60.663,65 € vergeben.
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Fensterbauarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Architekturbüros 
Atelier Fischer Architekten GmbH, Würzburg, wird der Auftrag der 
Fenster- und Fassadenbauarbeiten an die Firma Scheuring Fenster 
GmbH, Arnstein, zu brutto 49.087,50 € vergeben. 
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Metallbauarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Architekturbüros 
Atelier Fischer Architekten GmbH, Würzburg, wird der Auftrag der 
Metallbauarbeiten an die Firma Flammersberger GmbH, Veitshöch-
heim, zu brutto 146.324,78 € vergeben. 
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Schreinerarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Architekturbüros 
Atelier Fischer Architekten GmbH, Würzburg, wird der Auftrag der 
Schreinerarbeiten an die Firma Seitz GmbH & Co. KG, Waldbüttel-
brunn, zu brutto 58.065,87 € vergeben. 
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Elektroarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Planungsbüros 
abi, Würzburg, wird der Auftrag der Elektroarbeiten an die Firma 
Rüthlein Elektrotechnik GmbH, Bergtheim, zu brutto 60.600,36 € 
vergeben.
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Fliesenarbeiten
Gemäß dem Vergabevorschlag des beauftragten Architekturbüros 
Atelier Fischer Architekten GmbH, Würzburg, wird der Auftrag der 
Naturstein- und Fliesenarbeiten an die Firma Fliesen Wießmann 
GbR, Veitshöchheim, zu brutto 25.529,49 € vergeben.
Ernennung einer stellvertretenden Leiterin des Standesamts
Die Beschäftigte Julia Wagner wird mit Wirkung vom 01.04.2021 zur 
stellvertretenden Leiterin des Standesamtes der Gemeinde Veits-
höchheim ernannt.
Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des Haupt-
ausschusses vom 23.02.2021
AUSZUG NICHTÖFFENTLICHER TEIL
Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof – Auftrags-
vergabe der Planungsleistung Elektro
Für die Sanierung der Aussegnungshalle im Waldfriedhof beschließt der 
Hauptausschuss die Elektroplanung an das Ingenieurbüro abi Techni-
sche Gebäudeausrüstung GmbH & Co. KG, Würzburg, zu vergeben.

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbah-
nen im Winter

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)
Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-B), zuletzt geändert durch § 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683), erlässt die 
Gemeinde Veitshöchheim folgende Verordnung:

Allgemeine Vorschriften
§ 1 Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Rei-
nigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen in der 
Gemeinde Veitshöchheim. 

§ 2 Begriffsbestimmungen
Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage 
(1) �Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem 

öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit 
ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder 
des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in 
der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahr-
bahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die 
Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und 
die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern 
und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen 
Straßen im Sinne dieser Verordnung. 

(2) Gehbahnen sind 
a) �die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abge-

grenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere Gehwege 
sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die selbstständigen 
Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und 
Radwege und die Treppenanlagen.

oder
b) �in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, 

die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öf-
fentlichen Straßen in einer Breite von 1 Meter, gemessen vom 
begehbaren Straßenrand aus. 

(3) �Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der 
in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend 
bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung un-
geeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Be-
bauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 
Satz 2 und 3 BayStrWG). 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen
§ 3 Verbote

(1) �Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es unter-
sagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen unver-
meidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

(2) Insbesondere ist es verboten, 
a) �auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder 

sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder aus-
fließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte 
zu säubern, Tierfutter auszubringen;

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;
c) �Steine, Bauschutt, Holz, Schlamm, Schrott, Gerümpel, Verpa-

ckungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee 
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,
2. �neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu 

lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden können,
3. �in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Ab-

zugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubringen.
(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen
§ 4 Reinigungspflicht

(1) �Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Ei-
gentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstü-
cken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßen-
reinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen 
angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen 
mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten 
Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. 
Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlos-
sen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich 
zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf. 
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(2) �Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsver-

zeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 
es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder 
grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine 
andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung 
für jede dieser Straßen. 

(3) �Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reini-
gen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen 
keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von 
ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann. 

(4) �Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, 
deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, 
soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

(5) �Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind 
die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und 
Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungs-
rechtes nach § 1093 BGB.

§ 5 Reinigungsarbeiten
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinter-
lieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten 
öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Rei-
nigungsflächen, zu reinigen. Sie haben dabei die Gehwege, die ge-
meinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die innerhalb der 
Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich 
der Parkstreifen) nach Bedarf
a) �zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu 

entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen 
für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 
möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei 
Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei feuchter 
Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, 
ebenfalls durchzuführen.

b) �von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen 
Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Stra-
ßenkörper wächst.

c) �insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die 
Abflussrinnen und Kanaleinläufefreizumachen, soweit diese inner-
halb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen. 

§ 6 Reinigungsfläche
(1) �Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der 

zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrund-
stücks mit dem Straßengrundstück,

und 
a) �bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses 

(Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn,
b) �bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses 

(Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 
0,5 Meter verlaufenden Linie 

innerhalb der Fahrbahn,
liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem 
Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus 
senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. Ein von 
der Fahrbahn abgetrennter Parkstreifen ist ebenfalls Teil der Reini-
gungsfläche nach Buchst. a) oder b).
(2) �Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öf-

fentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließlich 
der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1) �Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten 
Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. 
Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich 
zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer 
bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vor-
der- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der 
Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind. 

(2) �Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen 
Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße 
nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt.

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(1) �Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Auftei-
lung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Verein-
barung zu regeln. 

(2) �Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- 
oder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Rei-
henfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen 
haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der 
einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der 
Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, 
dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen 
sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis 
zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter
§ 9 Sicherungspflicht 

(1) �Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigen-
tum oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 
bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der 
öffentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr 
Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem 
Zustand zu erhalten. 

(2) �§ 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die 
Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) 
innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese 
nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind. 

§ 10 Sicherungsarbeiten
(1) �Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an 

Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eis-
glätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), 
nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder 
das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z.  B. an 
Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz 
zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft 
zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

(2) �Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben 
der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, haben die Vorder- und 
Hinterlieger das Räumgut spätestens am folgenden Tag von 
der öffentlichen Straße zu entfernen. Abflussrinnen, Hydran-
ten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der 
Räumung freizuhalten. 

§ 11 Sicherungsfläche
(1) �Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück inner-

halb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn 
nach § 2 Abs. 2.

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
Schlussbestimmungen

§ 12 Befreiung und abweichende Regelungen
(1) �Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach §  3 

gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzügliche 
Reinigung besorgt. 

(2) �Für Vorder- und Hinterlieger, die an die gemeindliche Straßen-
reinigungsanstalt angeschlossen sind, erfüllt die Gemeinde für 
die angeschlossenen Teile der Reinigungsflächen die in §  5 
aufgeführten Reinigungsarbeiten nach Maßgabe der Straßen-
reinigungssatzung. 

(3) �In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer 
erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen 
auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der 
Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet 
werden kann, spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid 
eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst 
eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die 
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Gemeinde auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Ver-
ordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. 
Die Entscheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu ein-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. �entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunrei-

nigen lässt,
2. �die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht 

erfüllt,
3. �entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht recht-

zeitig sichert.
§ 14

Inkrafttreten
(1) �Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 
(2) �Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und 

Sicherung der öffentlichen Straßen vom 06.12.2017 außer Kraft. 
� Veitshöchheim, den 11.03.2021
� Jürgen Götz, Erster Bürgermeister
Anlage zur Straßenreinigungsverordnung
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6)
Straßenreinigungsverzeichnis
Gruppe A
(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, 
Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Park-
streifen)
Am Geisberg	 Erwin-Vornberger-Platz	
Gadheimer Straße	 Geithainer Allee
Pont-l`Eveque–Allee
Gruppe B 
(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahr-
bahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite)
Adenauerstraße	 Am Güßgraben
Am Hofgarten	 Am Hölzlein
Am Schenkenfeld	 Am Schneckenhaus
Am Speckert	 An den Fichtenäckern
An den Sandäckern	 An der Steige
Arndtstraße	 Bahnhofstraße
Balthasar-Neumann-Kaserne	 Beethovenstraße
Benzstraße	 Bilhildisstraße
Birkentalstraße	 Bismarckstraße
Blumenstraße	 Breslauer Straße
Brüsseler Straße	 Daimlerstraße
Danziger Straße	 Dürerstraße
Echterstraße	 Egerlandstraße
Eichendorffstraße	 Eichstraße
Eremitenmühlstraße	 Friedenstraße
Friedhofstraße	 Friedrich-Ebert-Straße
Frühlingstraße	 Gablonzer Weg
Gartenstraße	 Goethestraße
Günterslebener Straße	 Händelstraße
Heidenfelderstraße	 Heinestraße
Helen-Keller-Straße	 Herrnstraße
Hofellernstraße	 Hofstattstraße
Hofweg	 Humboldtstraße
Jahnstraße	 Kantstraße
Karlsbader Weg	 Kerzenleite
Kirchstraße	 Kopenhagener Straße
Leichtackerstraße	 Lessingstraße
Lindentalstraße	 Lodenstraße
Luxemburger Straße	 Mainlände
Martinstraße	 Menzelstraße
Mittlerer Graben	 Mozartstraße
Mühlgartenweg	 Mühlgasse
Neubergstraße	 Nikolaus-Fey-Straße
Oberdürrbacher Straße	 Obere Maingasse
Obere Riedstraße	 Oberer Graben

Oderstraße	 Parkstraße
Pestalozzistraße	 Prager Straße
Raiffeisenstraße	 Ravensburgstraße
Rimparer Weg	 Robert-Bosch-Straße
Rosenstraße	 Rückertstraße
Rudolf-Diesel-Straße	 Sandstraße
Schafhofstraße	 Scheffelstraße
Schillerstraße	 Schleehofstraße
Schönstraße	 Schumacherstraße
Seeweg	 Seinsheimstraße
Sendelbachstraße	 Setzweg
Simon-Höchheimer-Str.	 Sonnenstraße
Speckertsweg	 Spitalfeld
Stauffenbergstraße	 Steinstraße
Stifterstraße	 Straßburger Straße
Stresemannstraße	 Sudetenstaße
Theodor-Heuss-Straße	 Thüngersheimer Straße
Tiergartenstraße	 Uhlandstraße
Untere Maingasse	 Untere Riedstraße
Unterer Graben	 Walther-v.d.-Vogelweide-Straße
Wiener Straße	 Winterleite
Wolfstalstraße	 Würzburger Straße
Zieblandstraße	

Bekanntmachung
Beteiligungsbericht 2019 der Gemeinde Veitshöchheim
Nach Art. 94 Abs. 3 Satz 5 GO weist die Gemeinde Veitshöchheim 
darauf hin, dass jeder Einsicht in den Beteiligungsbericht 2019 der 
Gemeinde Veitshöchheim nehmen kann. Der Bericht kann – unter 
Berücksichtigung der jeweils geltenden Corona-bedingten Rege-
lungen – während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung im 
Rathaus Veitshöchheim, Zimmer 114, eingesehen werden.
� Veitshöchheim, 10.03.2021
� Jürgen Götz, Erster Bürgermeister

Kultur und Veranstaltungen
Luftangriffe auf Veitshöchheim
Am 16. März 1945 ging Würzburg im Bombenhagel unter. Die Dom-
stadt wurde zum „Grab am Main“. Zwei Wochen später, am 26. und 
31. März 1945 erfolgten Luftangriffe alliierter Kampfflugzeuge auf 
Veitshöchheim. Die erste Bombe wurde bereits eineinhalb Jahre 
früher auf Veitshöchheim abgeworfen. Sie explodierte am 14. Ok-
tober 1943 vor dem Anwesen Erich Müller, Würzburger Straße63 
(heute Feuerwehrgerätehaus). Im Herbst 1944 beschossen zwei 
Kampfflugzeuge im Tiefflug mit Bordwaffen Eisenbahnzüge im Ran-
gierbahnhof. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Selbst am 
Heiligen Abend, den 24. Dezember 1944, griffen Jagdflugzeuge um 
14:00 Uhr mit Bordwaffen den Ort an. Am 26. März 1945 erfolgte 
erneut zwischen 15:00 und 16:00 Uhr ein Angriff. Bis zum 25. März 
wurden 172 Fliegeralarme gezählt. Danach herrschte Daueralarm. 
Ein Schulunterricht war nicht mehr möglich.
Der schwerste Luftangriff fand am 31. März 1945 (Karsamstag) 
statt. Angriffsziel war der Rangierbahnhof und die Fabrik Koenig und 
Bauer. Der Anflug der Bombergeschwader erfolgte aus Richtung 
Thüngersheim. In Veitshöchheim fielen Bomben im Bereich der 
Steige, am Hofweg, Günterslebener Straße, Eichstraße, Stifter-
straße und Schönstraße.
Allein im Hofgarten schlugen 16 Bomben ein; dabei zerstörte eine 
Bombe die Kaskade. Auch im südlichen Bereich der Würzburger 
Straße bis zur Ortsgrenze und im Rangierbahnhof Richtung Würz-
burg wurden unzählige Bomben abgeworfen. Durch die Kriegsein-
wirkungen waren 12 Gebäude total zerstört und eine größere Anzahl 
schwerbeschädigt. 31 Menschen starben bei den Luftangriffen.
Am Mittwoch nach Ostern erfolgte ein mehrtägiger Artilleriebe-
schuss. Am 6. April 1945 überquerten amerikanische Soldaten zwi-
schen Margetshöchheim und Veitshöchheim den Main. Veitshöch-
heim wurde kampflos übergeben.� Kurt Adelmann
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Büchereinachrichten

Seit dem 9.3.21 durften wir die Bücherei bekanntermaßen wieder 
öffnen. Unter den in der letzten Ausgabe beschriebenen Auflagen 
sind Abgabe und Ausleihe zu unseren gewohnten Öffnungszeiten 
möglich. Nicht möglich ist leider das Verweilen im Lesecafé, weshalb 
wir – hier kamen Nachfragen – die beiden großen Tageszeitungen 
FAZ und SZ bis vorerst Ende März abbestellt haben. 
Wie Sie inzwischen wissen, kann sich die (Infektions-)Lage sehr 
schnell ändern und damit auch die Öffnungssituation der Bücherei. 
Für aktuelle und verlässliche Informationen verweisen wir daher wei-
terhin auf die Startseite unserer Homepage. Ein kleiner Hinweis: Im 
Windfang hängen noch einige Tüten mit zu Schließzeiten bestellten 
Medien. Es wäre freundlich, wenn die betreffenden Leserinnen und 
Leser diese abholen würden.
Ein Vorbeikommen in der Bücherei lohnt so oder so. Erstens, weil 
Sie hier gerade ziemlich freie Bahn haben, zweitens, weil wir uns 
natürlich freuen, Sie zu sehen, und last but not least, weil unsere 
Regale Neues, Spannendes zu bieten haben.
Zum Beispiel: Das literarische Highlight: David Schalko: »Bad Re-
gina« – ein (real)satirischer Roman über den Niedergang Europas. 
Wer ihn gelesen hat, entsagt gern der großen weiten Welt zugunsten 
von Veitshöchheim, denn: woanders ist es keinesfalls besser. Zur 
Lage der Nation: Clauß: »Söder. Die andere Biografie« – die Nicht-
lektüre käme sozusagen einer Bayerischen Bildungslücke gleich. 
Der regionale Bildungskrimi: Killen McNeil: »Der falsche Feldhase« 
– Roadmovie, Kunstsatire, Sozialkritik und natürlich Spannung, sel-
ten findet sich Lesevergnügen derart verdichtet. Das Sachbuch der 
Stunde: Mira Flatt: »Yoga is for everybody. Yogische Rituale und 
Übungen für innere Balance und ein liebevolles Miteinander« – 
wenn’s hilft, was will man mehr?

Der Yogakurs steht bei mir noch aus, zusam-
men mit der kleinen Tochter von Yvonne 
Bräunig habe ich aber zumindest unser rela-
tiv neues Bodentrampolin einem ersten Test 
unterzogen. 
Es ermöglicht wahre Höhenflüge …
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Ihre Astrida Wallat mit Team

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag		 10.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 	 10.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag	 10.00 bis 20.00 Uhr
Freitag		  10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag		 10.00 bis 13.00 Uhr
Immer erreichbar ist unser E-Book-Portal emu.overdrive.com und 
unsere Homepage www.bib.veitshoechheim.de

Jugendarbeit

 Spezialprogramm Kunst & Kultur des Landkreises Würzburg
Corona beschäftigt uns nun seit einem Jahr. Besonders von der 
Krise betroffen sind Kinder und Jugendliche, aber auch Kunst- und 
Kulturschaffende hat es schwer getroffen. Der Landkreis möchte 
beide unterstützen. So wurde neben dem Jahresprogramm der 

Kommunalen Jugendarbeit ein weiteres Angebot geschaffen, durch 
das Kindern und Jugendlichen schöne Momente ermöglicht werden, 
das aber auch Künstler*innen und Referent*innen unterstützt. 
Die Kurse werden über das Jahr verteilt stattfinden. Startschuss 
bildet die 5-tägige Ferienfreizeit an Pfingsten. 
Unsere Story – Improvisations- und Schreibwerkstatt
Das Leben besteht aus Geschichten. Wir erleben sie. Wir erzählen 
sie. Und niemals sind wir in ihnen alleine. Du bist Darsteller*in in 
meiner Story, ich bin Darsteller*in in deiner; wir durchleben die glei-
chen Dinge und doch erzählen wir sie anders. Denn wir alle haben 
unsere eigenen Wahrheiten. In dieser Schreibwerkstatt bringen wir 
sie zusammen. Fünf Tage lang sprechen wir über Kreativität und 
gute Stories. Filme, Serien und Bücher und was sie gut macht. 
Wir benutzen Tools aus dem Improvisationstheater, probieren aus, 
scheitern gelegentlich, fragen uns warum, versuchen es neu und 
schmeißen uns weg vor Lachen. Und nebenher schreiben wir. Un-
sere Story. Am letzten Tag gibt es abends eine öffentliche Lesung, 
in der wir das, was wir erarbeitet haben, vor Publikum präsentieren.
Termin: �Montag, 31. Mai – Freitag, 4. Juni 2021, 10.00 Uhr bis 16.00 

Uhr (inklusive 60 Minuten Mittagspause)
Anmeldeschluss: 30. April 2021
Teilnehmer*innen: 13 bis 16 Jahre, maximal 12 Plätze
Ort: Reichenberg, Jugendzentrum
Leitung: Lena Försch, Fabian Neidhardt
Kosten: 40 Euro 
Information und Anmeldung: Kommunale Jugendarbeit des Land-
kreises Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg, Tel. 0931 
8003-5828, jugendarbeit@Lra-wue.bayern.de. 

Mitteilungen  
für unsere Senioren

Die Online - Sprechstunde: 	  
Frag doch mal den Fridolin
Neues Angebot vom Verein „Internet Von Senio-
ren für Senioren e.V.“ - Würzburg
Mit der Online – Sprechstunde wird den Älteren aus 

Stadt und Landkreis Würzburg die Möglichkeit geboten, sich zwang-
los und kostenfrei Hilfe und Antworten bei Problemen mit Laptop, 
Tablet oder Smartphone zu holen. Jeweils am Dienstag von 9:45 bis 
10:45Uhr, außer an Feiertagen, kann man über die ZOOM-Plattform 
den Erklärbären Fridolin erreichen. Hinter Fridolin verbergen sich 
die Lernbegleiter vom Internetcafé „Von Senioren für Senioren“. 
Premiere ist am 6.4.2021. Das ist auch gleichzeitig der 21. Geburts-
tag des Internetcafés. Zur Vorbereitung des ersten Auftritts von 
Fridolin haben 16 Teilnehmende aus der im Augenblick laufenden 
Staffel 1 des Kurses „Digital mobil in Stadt und Landkreis Würzburg“ 
über seine Dienstkleidung abgestimmt. Mit viel Geduld und Humor 
werden die Älteren ans Internet herangeführt. Die Online – Sprech-
stunde soll den Älteren helfen Probleme bei der Benutzung von 
Smartphone, Tablets oder Laptop in Sachen Internet zu lösen. Den 
„Beratungsraum“ erreicht man über die Webseite https://i4s.de/ und 
dann im Menue über „Virtueller Bildungsraum“ zur Option „Frag doch 
mal den Fridolin“, der zu der Online – Sprechstunde führt. Na, und 
wenn es Zugangsprobleme gibt, können Sie die kostenfreie Hotline 
anrufen. Zu erreichen unter 0171 26 76 908, es meldet sich Herbert 
Schmidt, ein sehr guter Bekannter des Erklärbären Fridolin.

Touristik

Tourist-Information in den Mainfrankensälen
Weiterhin „Termin-Shopping“
Angesichts der schwankenden Inzidenzwerte bleiben wir vorläufig 
bei der aktuellen Regelung: bitte melden Sie Ihr Anliegen, z.B. Ti-
cketrückgabe oder Warenbestellung, telefonisch oder per Mail an. 

mailto:jugendarbeit@Lra-wue.bayern.de
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Vorbereitete Waren und Unterlagen können dann abgeholt werden. 
Wein-Besonderheiten, Bücher oder Kartenmaterial dürfen Sie nach 
Anmeldung in der Info in Ruhe auswählen. Wir sind zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten für Sie erreichbar. 
Freizeit

Die ersten Frühlingstage locken nach 
draußen, die neuen Regelungen lassen 
hoffen, dass kleinere Unternehmungen 
bald wieder möglich sind. Als Anregung 
empfehlen wir den erst kürzlich erschie-
nenen kleinen Ratgeber „101 Sachen 
machen – Alles, was Du in & um Würz-
burg erlebt haben musst“. Er ist für 
15,99 € in unserer Tourist-Information 
erhältlich. Mit gleich mehreren Veits-
höchheim-Tipps eignet sich das Büch-
lein auch gut als Geschenk. 
Eine Zusammenstellung der aktuell ge-

öffneten Museen und Freizeiteinrichtungen in Veitshöchheim und 
Würzburg finden Sie auf unserer Homepage unter www.tourismus-
veitshoechheim.de (Service & Information/News).
Kostenloses Informationsmaterial mit vielen Empfehlungen in der 
nahen Umgebung sowie Wanderpläne stellen wir weiterhin in unse-
rer Prospektauslage im Außenbereich zur Verfügung. Wenn Sie 
zusätzlich etwas benötigen, melden Sie sich gerne bei uns!
Essen to go
Auch für die Gastronomie gibt es eine Perspektive. Die Veits-
höchheimer „Eiszeit“ hat ja schon begonnen. Ab 22.03. ist mög-
licherweise auch Biergartenzeit – die Frühlingssonne muss dafür 
allerdings noch ein bisschen zulegen... Aktuell dürfen die Betriebe 
weiterhin Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen anbieten. Bitte 
nutzen Sie die Angebote! Einen Überblick finden Sie auf unserer 
Webseite www.tourismus-veitshoechheim.de unter „Genießen“ und 
auf www.veitshoechheim.de. Angebote in der Umgebung finden Sie 
unter www.zweiuferland.de. 
Führungen
Die für den 27.03.21 um 17:30 Uhr angekündigte Nachtwächter-
führung entfällt.
Ausstellung
Ab sofort kann nach vorheriger Anmeldung die Fastnachtsausstel-
lung in den Mainfrankensälen wieder besucht werden. Bitte geben 
Sie den Wunschtermin, die Anzahl der Teilnehmer und Ihre Kontakt-
daten an. Zur Nachverfolgung werden die Daten aufgenommen. Es 
gilt das ausgehängte Hygienekonzept.
Informationen zum Ticketservice: 
Tickets für Veranstaltungen, die wegen der Pandemie verschoben 
wurden, behalten in der Regel jeweils ihre Gültigkeit, können aber 
zurückgegeben werden, wenn eine Teilnahme am neuen Termin 
nicht möglich ist. 
Wenn Sie Ihr Ticket bei uns gekauft haben, können Sie es auch 
hier in einen Gutschein umtauschen bzw. zurückgeben, je nach 
Vorgabe des Veranstalters. Unter www.tourismus-veitshoechheim.
de (Service & Information/Kartenvorverkauf) finden Sie ein Formular, 
in dem Sie alle nötigen Angaben eintragen können. Bitte informieren 
Sie sich vorab telefonisch bei uns oder über das Internet über Ihre 
Veranstaltung und melden sich zeitnah, falls Sie Ihr Ticket zurück-
geben möchten. Eine Liste der verschobenen und stornierten Veran-
staltungen mit aktuellen Informationen finden Sie unter www.touris-
mus-veitshoechheim.de (Service & Information/Kartenvorverkauf).
Tourist-Information Veitshöchheim
Mainlände 1, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931 – 780 900-25
Mail: touristik@veitshoechheim.de
www.tourismus-veitshoechheim.de
Facebook: Veitshöchheim.Tourismus
Instagram: veitshoechheim.tourismus

ZweiUferLand
Tourismus e.V.

Neues aus dem ZweiUferLand am Main
Verstärkung im Vorstand gesucht | Start in den Frühling
Der Vorstand des ZweiUferLand Tourismus e.V. setzt sich für die 
Tourismusentwicklung in den Mitgliedsgemeinden, die Verknüpfung 
der örtlichen Akteure und neue Ideen ein. Wer den Vorstand in der 
Position des Schriftführers mit Ideen und Tatendrang unterstützen 
möchte, meldet sich bitte direkt beim Verein. Wir freuen uns über 
Verstärkung! Der Vorstand setzt sich aus unterschiedlichen Vertre-
tern der Gemeinden zusammen und trifft sich in der Regel monatlich 
am Nachmittag oder Abend. Frühlingsblüher, warme Sonnenstrah-
len und frische Luft locken nach Draußen. Wer eine neue Strecke 
zu Fuß oder mit dem Rad entdecken möchte, findet eine Übersicht 
der Wege in der topographischen Wanderkarte. Dazu muss man 
gar nicht weit weg fahren, oft werden neue Wege im eigenen Ort 
oder der Nachbargemeinde entdeckt. Tipps für Sehenswürdigkeiten, 
Veranstaltungen und Wanderungen (mit GPS-Daten und Routen-
beschreibung) gibt es auch auf der neuen Plattform „erlebnis.
zweiuferland.de“. Nachdem die geplanten Wanderungen auf dem 
ZWEIUFERPANORAMAWEG im letzten Jahr ausfallen mussten, 
sollen die Termine in 2021 nachgeholt werden! 
Termine: 
Samstag, 08.05.2021 Zellingen – Retzbach – Retzstadt 
Samstag, 18.09.2021 Veitshöchheim – Zell am Main – Margets-
höchheim. 
Ob eine gemeinsame Wanderung stattfinden kann, stand bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest. Wenn das durch geltenden Be-
schränkungen nicht möglich ist, findet an diesen Tagen ein Al-
ternativprogramm statt. Informationen dazu gibt es im nächsten 
Mitteilungsblatt, auf unserer Homepage und bei Facebook sowie 
Instagram (@Zweiuferland). Wem es bis dahin zu lange dauert, kann 
vorher das Waldbaden testen. Seit Frühjahr 2021 gibt es ein ganz 
neues Angebot im Schwarzkiefernwald in Leinach / Erlabrunn. Beim 
Waldbaden geht es um die bewusste Wahrnehmung des Waldes. 
Die Waldbademeisterin Christina Haas aus Margetshöchheim bietet 
zu unterschiedlichen Themen diese japanische Entspannungs- und 
Stressbewältigungsmethode in kleinen Gruppen an. Wussten Sie, 
dass ein Nadelwald wie der in Leinach eine noch höhere Konzent-
ration an heilsamen Terpenen aufweist als ein Laubwald? Wissen-
schaftliche Studien haben ergeben, dass bereits bei einem Tag im 
Wald die Anzahl der natürlichen Killerzellen um mehr als vierzig 
Prozent steigt. Der nächste Termin zum Thema „Frühlingserwachen“ 
ist am 24.04.2021. Über das Jahr verteilt gibt es z.B. Weinbaden 
(Mai / September), Waldbaden mit Yoga (Juni / Juli), und weitere 
interessante Themen. Im Wald lässt sich der Abstand gut einhalten. 
Aktuelle Informationen finden Sie immer auch bei Facebook und 
Instagram „ZweiUferLand“. Wir freuen uns über eine Verlinkung 
mit @zweiuferland. So sind schon viele schöne Bilder aus unserer 
Region zusammen gekommen. Schauen Sie doch mal rein. 
Noch mehr Anregungen und Führungsangebote finden Sie im neuen 
Gästejournal und Urlaubsberater, die kostenlos in den Rathäusern 
und Tourist-Informationen ausliegen. Sie erreichen die Geschäftsstelle 
des Vereins telefonisch Mo. – Do. von 9 – 15 Uhr und Fr. von 9 – 13 
Uhr unter 0931 30408778 oder info@zweiuferland.de

Behördliche Mitteilungen

 Mit Kinderbüchern für Vielfalt und gegen Rollenklischees
Die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes stellt den „Lese-
koffer der kunterbunten Lebenswelten“ für Kindergärten und 
Kitas bereit

http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.veitshoechheim.de
http://www.zweiuferland.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
mailto:touristik@veitshoechheim.de
http://www.tourismus-veitshoechheim.de
mailto:info@zweiuferland.de
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Bildung ist der beste Weg, um Vorurteile abzubauen und Akzeptanz 
zu fördern. Deshalb hat Carmen Schiller, Kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte des Landkreises Würzburg, einen Bücherkoffer 
zusammengestellt, der Kindern Vielfalt und Gleichberechtigung 
näherbringen soll. Die Kinderbücher vermitteln in leicht verständ-
licher Sprache und altersgerechten Geschichten verschiedene Arten 
des Zusammenlebens, unterschiedliche Lebensvorstellungen sowie 
die Vielfalt von Lebensrealitäten. Dabei wird mit nicht-zeitgemäßen 
Rollenklischees gebrochen. Der Lesekoffer ist für Kindergärten und 
Kindertagesstätten im Landkreis Würzburg gedacht. Als erstes lie-
gen die Bücher im Kindergarten Wiesenwichtel in Hettstadt aus, 
danach wandert der Koffer weiter. Der kostenfreie Verleih kann von 
Kitas und Kindergärten angefragt werden. Ziel ist es, pädagogische 
Fachkräfte bei der Arbeit mit Kindern zu unterstützen. 
Interessierte können sich bei Carmen Schiller per Mail an Gleich-
stellung@lra-wue.bayern.de melden.

Standesamtliche Nachrichten
Wir weisen darauf hin, dass diese Daten auch über unsere Web-
Seite www.veitshoechheim.de eingesehen werden können

Sterbefälle
25.02.2021	 Gunter Wurm, Würzburger Str. 17
	 – 81 Jahre – 
20.02.2021	 Katharina Sitterli, Würzburger Str. 78
	 – 85 Jahre –
03.03.2021	 Kurt Bauer, Würzburger Str. 79
	 – 88 Jahre –
02.03.2021	 Waldemar Michler, Speckertsweg 3
	 – 80 Jahre –

UNSERE JUBILARE
Wir gratulieren herzlich:
29.03.2021	 Gertrud Kosche, Kirchstr. 36
	 Zum 85. Geburtstag
Wir wünschen den Jubilaren vor allen Dingen Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit sowie einen schönen Verlauf ihres Festtages

Bereitschaftsdienste

Ärzte
Urlaubsankündigung:
Dr. Dinkel		  vom 29.03.2021 bis 01.04.2021
Praxis Dr. Schiffers	 vom 29.03.2021 bis 05.04.2021
Dr. Escher 		  vom 06.04.2021 bis 09.04.2021
Apotheken
Täglicher Wechsel der Notdienstbereitschaft - jeweils 8.00 Uhr früh
Sa., 20. März
– �Vitasano-Apotheke, Juliuspromenade 64, Würzburg, Tel. 54177
– �Apotheke am Dürrbach, St.Josef-Str. 4, Wü-Oberdürrbach, Tel. 97414
– �Mohren-Apotheke, Karlstadt, Hauptstr. 39, Tel. 09353 / 2341
So., 21. März
– �Apotheke am Bahnhof, Kaiserstr. 33, Würzburg, Tel. 15215
– �VitaFit-Apotheke am Krankenhaus, Karlstadt, Gemündener Str. 

10, Tel. 09353 / 983074

Mo., 22. März
– �Eulen-Apotheke, Augustinerstr. 5, Würzburg, Tel. 54242
– �Maternus-Apotheke, Würzburger Str. 22 A, Güntersleben, Tel. 

09365/9939
– �Markt-Apotheke, Turmstr. 1, Zellingen, Tel. 09364/1415
Di., 23. März
– �Anker-Apotheke, Friedrich-Spee-Str. 11, Würzburg, Tel. 8805767
– �Franken-Apotheke, Langgasse 10, Karlstadt, Tel. 09353/7692
Mi., 24. März
– �Grombühl-Apotheke, Brückner Str. 3, Würzburg, Tel. 2877011
– �Brunnen-Apotheke, Am Tiefenweg 2, Karlstadt, Tel. 09353/3637
Do., 25. März
– �Adalbero-Apotheke, Neubergstr. 2, Würzburg,72624
– �Turm-Apotheke, Billingshäuser Str.2, Zellingen, Tel. 09364/9946
Fr., 26. März
– �Theater-Apotheke, Ludwigstr.1, Würzburg, 52888
– �Rudolph-Glauber-Apotheke, Karlstadt, Neue Bahnhofstr. 24, Tel. 

09353/984880
Sa., 27. März
– �Markt-Apotheke, Marktplatz 12, Würzburg, 54744
– �Nikolaus-Apotheke, Nikolaus-Fey-Str., Veitshöchheim, Tel. 92133 
So., 28. März
– �Easy-Apotheke, Unterdürrbacher Str.6, Würzburg, 80997740
– �St.-Mauritius-Apotheke, St.-Mauritius-Str. 21, Estenfeld, Tel. 

09305/422
Mo., 29. März
– �Kronen-Apotheke, Domstr. 21, Würzburg, 50153
– �St. Laurentius-Apotheke, Rathausplatz 4, Zell, Tel. 0931/461354

AMBULANTER PFLEGEDIENST
Caritas Sozialstation St. Stephanus gGmbH
Bahnhofstraße 11a, 97209 Veitshöchheim
Sie erreichen uns unter Telefon 0931/9701809
Im Internet: www.sozialstation-veitshoechheim.de

Kirchliche Nachrichten

Gemeinsame 
Gottesdienstordnung

St. Vitus – Kuratie Heiligste Dreifaltigkeit
Veitshöchheim/Gadheim

vom 20.3.2021 bis 28.3.2021

Fastenaktion 2021
Der kommende Sonntag, 21. März, ist der 5. Sonntag in der Fasten-
zeit. An diesen Sonntag wird seit 60 Jahren die Misereor-Spenden-
aktion der katholischen Christen durchgeführt. 
In diesem Jahr steht sie unter dem Motto – ES GEHT – ANDERS. 
Dieses Leitwort passt zu unserer derzeitige Situation: Seit Monaten 
geht es anders, muss es anders gehen und so bleibt uns nichts 
anderes übrig, als dieses für uns so ungewohnte andere zuzulassen. 
Doch diese Pandemie ist ja ein weltweites Problem und wir als jene, 
die trotz allem noch gut mit dieser Krise leben, werden aufgerufen, 
über unsere Sorgen und Ängste hinaus mitzuhelfen, dass diese 
andere Zeit für Menschen auf anderen Kontinenten nicht zur unüber-
windbaren Notzeit wird. In diesem Jahr sollen/dürfen wir den Men-
schen und den kirchlich, caritativen Einrichtungen in Bolivien helfen. 
Dort geht es ums Überleben. Jesus hat uns aufgefordert, dass wir 
beim Fasten auch an die Anderen denken und sie unterstützen (Je-
sus spricht von Almosen geben). So können wir sagen und hoffen 
- dass es anders auch geht, trotz allem. Wer mehr Informationen 
möchte, geht bitte auf die Infoseiten von fastenaktion.misereor.de
Dazu noch ein poetischer Text zur Fastenaktion:
Fastengedanken MISEREOR-Sonntag
	 Nein
	 Nicht jetzt
	 Nein, es geht nicht.
Es geht! Anders.

mailto:Gleichstellung@lra-wue.bayern.de
mailto:Gleichstellung@lra-wue.bayern.de
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	 Zuerst die Anderen
	 Die da oben
	 Die Mächtigen
	 Die Wirtschaft
Es geht! Anders.
	 Es ist doch gut so.
	 Wer weiß, ob es anders besser ist.
	 Die vielen Stimmen ...
	 Die vielen Meinungen ...
Es geht! Anders.
Es geht! Mit Dir!
Es geht Schritt für Schritt.
Es geht im Miteinander
	 Dein Wort in Gottes Ohr!
Es geht! Anders.
Glaub mir.
Mein Sohn hat es dir vorgelebt.� Andreas Paul/MISEREOR

St. Vitus
Samstag, 20. 3. 2021
18.00 Uhr	 Vorabendmessfeier mit der Kolpingfamilie, – Kol-

lekte: Misereor –; Maria de Marco, Josef und Maria 
Heßdörfer u. Angeh., Willi Rupkalvis u. Fam. Burle-
finger, Dagmar Sartorius und Familie Grages, Erich 
Steppert und verst. Mitglieder der Kolpingsfamilie † 
Schwestern Reintraut und Rosemarie

Dienstag, 23. 3. 2021
  9.00 Uhr	 Messfeier; Maria Cades
Samstag, 27. 3. 2021
18.00 Uhr	 Vorabendmessfeier mit Palmweihe – Kollekte: für 

das Heilige Land –; 3. SG für Rita Rupkalvis, Josef 
und Emilie Warthmann und Angeh., Margarete und 
Edgar Altenhöfer und Angeh., Alfred u. Imelda Anken-
brand, Eltern, Schwiegereltern u. Angeh., Margarete 
Müller, Lydia Götz

Sonntag, 28. 3. 2021 – PALMSONNTAG
11.00 Uhr	 Familien-Wort-Gottes-Feier , „Sonntags um 11 in St. 

Vitus“
Kuratie
Sonntag, 21. 3. 2021 – 5. FASTENSONNTAG
10.00 Uhr	 Messfeier – Kollekte: Misereor –, Tilly und Lioba 

Müller, Emil Winter und † Angeh. und Freunde, Rosa 
Heßler und Angeh.

18.00 Uhr	 Bußgottesdienst
Sonntag, 28. 3. 2021 – PALMSONNTAG
10.00 Uhr	 Messfeier mit Palmweihe – Kollekte: für das Heilige 

Land –; Gunda und Adolf Schubert zum JT, Bernhard 
Keller und Eltern, Hildegard und Adolf Emler und An-
geh., Tilly Götz, Lebende und Verstorbene der Fam. 
Rosenberger, Rauser und Tonhauser

Kommen Sie rechtzeitig vor Gottesdienstbeginn, damit wir Ihnen in 
Ruhe Ihren Platz zeigen können. Das Tragen einer FFP2-Maske (ab 
dem 15 Lebensjahr) während des Gottesdienstes ist aktuell zwingend 
erforderlich. Bitte melden Sie sich für die Wochenendgottesdienste 
telefonisch an und denken Sie bitte auch an die Kollekte. Danke.
Anmeldung:
• Kuratie-Kirche: bei Frau Kuhn unter Tel. Nr. 0152 - 09 89 16 67
• Vitus-Kirche: bei Frau Mengling-Lutz unter Tel. Nr. 0931 - 95 298
Seelsorge: Pfr. Robert Borawski, Pfr. i.R. Josef Kraft, Gemeinde-
referentin Roswitha Hofmann

Termine und Mitteilungen  
vom 20. März mit 28. März 2021

Sonntags um 11 in St. Vitus
Unsere Reihe mit FamiienWortGottesdiensten durch das Kirchenjahr 
geht weiter:

Palmsonntag, 28. 3. 2021, 11 Uhr - in St. Vitus
Bringt Eure Palmzweige und Palmbuschen zum Segnen mit! An-
regungen zum Basteln finden sich in den Kirchen ab Samstag, 20. 
3., zum Mitnehmen. 
Karfreitag, 2. 4. 2021, 11 Uhr – ausnahmsweise in der Kuratie-Kirche
Ostermontag, 5. 4. 2021, 11 Uhr – wieder in St. Vitus
Anmeldungen bitte bei den Telefonnummern der entsprechenden 
Kirche!

Kommunionvorbereitung
Mittwoch, 24. 3. 2021
16.30 Uhr	 Weggottesdienst in der Kuratie-Kirche
Donnerstag, 25. 3. 2021
16.30 Uhr	 Weggottesdienst in der Kuratie-Kirche

Für die Kar- und Ostertage haben wir  
folgende Gottesdienste geplant:

Samstag, 27. 3. 2021
18.00 Uhr	 Vorabendmesse St. Vitus
Sonntag, 28. 3. 2021
10.00 Uhr	 Messfeier Kuratie
11.00 Uhr	 Familien-Wort-Gottes-Feier St. Vitus
Dienstag, 30. 3. 2021
  9.00 Uhr	 Messfeier St. Vitus
Donnerstag, 1. 4. 2021
20.00 Uhr	 Abendmahlmesse Kuratie
Freitag, 2. 4. 2021
10.00 Uhr	 Kreuzweg St. Vitus
11.00 Uhr	 Familienkreuzweg Kuratie
15.00 Uhr	 Die Feier vom Leiden und Sterben Christi Kuratie + St. 

Vitus
Samstag, 3. 4. 2021
21.30 Uhr	 Osternacht Kuratie
Sonntag, 4. 4. 2021
  6.00 Uhr	 ökum. Auferstehungsfeier an der Martinskapelle
  7.00 Uhr	 Messfeier St. Vitus
10.00 Uhr	 Festgottesdienst Kuratie
18.00 Uhr	 Messfeier zum Osterfest St. Vitus
Montag, 5. 4. 2021
10.00 Uhr	 Messfeier Kuratie
11.00 Uhr	 Familien-Wort-Gottes-Feier St. Vitus
Dienstag, 6. 4. 2021
  9.00 Uhr	 Messfeier St. Vitus
Bitte melden Sie sich zu allen Gottesdiensten bei den jeweiligen 
Ansprechpartnerinnen an.
Für Krankensalbungen und in Notfällen, bei denen ein Priester 

gewünscht wird, rufen Sie bitte im Pfarrhaus Veitshöchheim, 
Herrnstr. 1 an: Tel. 0931 / 9 21 50
Sprechzeiten in den Pfarrbüros

St. Vitus (Tel. 0931 / 9 21 50 / Fax 0931 / 99 123 45)
Aufgrund der aktuellen Lage durch das Coronavirus bleiben die 

Pfarrbüros bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.  
Wir sind weiterhin telefonisch (Tel. 0931/92150) oder 

per Mail (st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de) 
für Sie da.

Gemeindereferentin Frau Hofmann erreichen Sie werktags  
telefonisch unter 0931 / 46 55 98 65

Unsere Bankverbindungen:
– �Pfarramtskonto St. Vitus	  

VR-Bank, IBAN DE15 7909 0000 0005 7083 03
– �Pfarramtskonto Kuratie	  

VR-Bank, IBAN DE93 7909 0000 0207 1309 88
E-Mail-Adresse:  st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de
Internet:  www.veitshoechheim-kirchen.de

mailto:st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de
mailto:st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de
http://www.veitshoechheim-kirchen.de
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Veitshöchheim mit Güntersleben  
und Thüngersheim

Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er 
sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu 
einer Erlösung für viele. 	 Mt. 20, 28

Gottesdienste:
21. 3. Judika, 5. Sonntag der Passionszeit
10.00 Uhr Christuskirche , Lektorin Wiesheu
26. 3., Freitag, Standortgottesdienst
  7.45 Uhr Christuskirche, MilPfr. Fiedler
26. 3., Freitag, Wochenschluss
18.00 Uhr St. Maternus, Güntersleben, Raab und Köbler
28. 3., Palmsonntag
10.00 Uhr Christuskirche , Pfr. Fischer
Hinweise: Bitte bringen Sie zum Gottesdienst einen Mund-Nasen-
Schutz (FFP2) und nach Möglichkeit ihr eigenes Gesangbuch mit. 
Aktuelle Hinweise ggf. auf der Homepage.
Wichtig für Ostern: 
Für die ökumenische Auferstehungsfeier am So., 4. 4., um 6 Uhr auf 
dem Friedhof an der Martinskapelle bitten wir um rechtzeitige An-
meldung bis 29. 3. über die Homepage, s.u. oder das Pfarramt, s.u.
Die Feier mündet in einen gemeinsamen Gang der evangelischen 
Teilnehmer in die Christuskirche, wo das Abendmahl gefeiert wird.
Für den Osterfestgottesdienst um 10 Uhr ist keine Anmeldung 
notwendig.
Termine:
Kirchenvorstands-Sitzung: Do., 25. 3., um 19.30 Uhr.
Die Konfirmand*innen treffen sich nach den Osterferien am Sa., 
17. 4., um 10.00 Uhr. Genauere Infos per E-Mail.
Wochenschluss in Güntersleben:
Die Woche zu Ende bringen. Vor Gott und mit Gott in der Kirche zur 
Ruhe kommen. Am letzten Freitag im Monat (Ausnahme Ferien) 
laden wir nach Güntersleben in die St. Maternuskirche ein. Musik, 
gute Worte und Segen. Fr., 26. 3., um 18.00 Uhr. Wer eine Mitfahr-
gelegenheit benötigt, kann sich im Pfarramt melden.
Kinder, Jugend und Familien:
„Von Anfang bis in Ewigkeit“
Unter diesem Motto machen sich Familien auf den Weg durch die 
Kar- und Osterwoche.
Mit Geschichten, Gebeten, Spielen, Basteleien geht es von Palm-
sonntag bis zum Ostermontag.
Zum Palmsonntag erhält jede Familie eine Tüte mit den Materialien.
Wer in den Ferien verreist, kann die Umschläge gleich mitnehmen 
und an anderen Orten mitfeiern.
Anmeldung bis Mittwoch, 24. März, über die Homepage der Kirchen-
gemeinde, s.u. oder im Pfarramt. Bitte Name, Adresse und die 
Familiengröße angeben.
Übrigens: Auf der Homepage der Kirchengemeinde können dann alle 
mitverfolgen, was an den einzelnen Tagen gestaltet wird. Es freuen 
sich auf euch Diakonin Claudia Grunwald und das Oster-Team 2021 
Weitere Termine:
Fr., 2. 4., 10 Uhr: Ökumen. Kindergottesdienst in Güntersleben.
Mo., 5. 4., 10 Uhr: Gottesdienst für Kleine und Große in der Christus-
kirche. Mit Ostereiersuche.
Gut zu wissen: Die Christuskirche ist tagsüber geöffnet (10–18 Uhr, 
Mi bis 17 Uhr)
Spenden für die Diakonie-Sammlung 15. 3. bis 21. 3.:
Liebe Gemeinde, die Diakonie Bayern bittet vom 15.–21. März an-
lässlich der Frühjahrssammlung um Spenden für die Schwanger-
schaftsberatungsstellen. Diese sind eine wichtige Anlaufstelle für 

alle Frauen, die eine Schwangerschafts- und Schwangerschafts-
konfliktberatung benötigen. Es ist wichtig, dieses diakonische An-
gebot zu unterstützen. Statt einer Haustürsammlung bitten wir um 
Überweisung eines Betrages auf unser Konto mit dem Hinweis 
„Diakoniesammlung“. In der Kirche liegen auch Spendentütchen aus 
und Informationsmaterial. Wichtig zu wissen: 20 % Ihrer Spenden 
werden für soziale Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde 
verwendet, 80 % leiten wir weiter. Daher schon jetzt herzlichen 
Dank – auch an alle, die bereits gespendet haben! Spendenkonto: 
IBAN: DE 15 7909 0000 0005 758840, BIC: GENDEF1WU1, VR 
Bank Würzburg.
Ev.-Luth. Pfarramt, Günterslebener Str. 15, Veitshöchheim, an 
der Christuskirche:
Bürozeiten: Mi: 10.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00; Fr: 10.00–13.00 
Uhr. 
Die Geschäftsführung während der Vakanzzeit liegt bei der Nach-
bargemeinde Thomaskirche Grombühl. Telefon: 0931-22518 (Pfar-
rer Reinhard Fischer). Für Beerdigungen ist das Pfarramt Lengfeld 
in Bereitschaft: Telefon: 0931-271000 (Pfarrer Christoph Lezuo).
Kontakt:
– �Pfarramt (0931) 91313; Fax 91319; pfarramt.veitshoechheim@elkb.de 
– �Diakonin Claudia Grunwald: 0931-46547847, claudia.grunwald@

elkb.de 
Homepage: www.veitshoechheim-evangelisch.de 
Spenden-Konto: IBAN: DE 15 7909 0000 0005 758840, 
BIC: GENODEF 1WU1, VR-Bank
Worte zum Nachdenken: Heimat ist der Ort, der uns nicht nur Ge-
borgenheit, sondern auch Aufbruch und Rückkehr gewährt. 	  
	 (Ernst Reinhardt)

Vereinsnachrichten

Katholischer Frauenbund
Veitshöchheim 

Regionaler Bildungstag Frauen können alles – bewegen 
Termin Dienstag, 23. 3. 2021, 17.00–20.00 Uhr Technikeinführung 
(bei Bedarf) ab 16.15 Uhr
Kostenfrei, Anmeldung per Mail KDFB Diözesanverband Würzburg 
e.V.Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg, Tel. 0931/386 65 341frauen-
bund@bistum-wuerzburg.de
Ort: Digital über BigBlueButton Für die Zusendung des Zugangs-
links benötigen wir Ihre Emailadresse. Referent*in: Renate Wendel 
Bildungsreferentin KDF
Tipp zur Fastenzeit:                                   
Mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie, fragen wir uns: 
„Was brauchen wir wirklich?“.
Impulse für den Alltag:
• �Ich nehme in dieser Woche meinen ökologischen Fußabdruck in 

den Blick: Was wollte ich schon lange in Angriff nehmen, um ihn 
zu verkleinern?

• Ich bearbeite eine Sorge, die ich schon lange ablegen wollte.
• Ich sprechen jeden Tag ein Gebet des Vertrauens.� Erika Blankart
Verantwortung für die Schöpfung und Engagement für eine 
nachhaltige Entwicklung stehen seit jeher im Fokus der Arbeit 
des Frauenbundes, denn: Es gibt keine Erde in Reserve.
Selbstverpflichtung des KDFB
Seit vielen Jahren begleiten den Frauenbund, im Großen wie im 
Kleinen, Projekte, die versuchen positiven Einfluss auf den Erhalt 
unserer Erde zu nehmen:
• „Vorsorgendes Wirtschaften – nachhaltiges Haushalten“
• �Fastenaktion „7 Wochen mit … Produkten aus der Region und 

dem fairen Handel“

mailto:pfarramt.veitshoechheim@elkb.de
mailto:claudia.grunwald@elkb.de
mailto:claudia.grunwald@elkb.de
http://www.veitshoechheim-evangelisch.de
mailto:341frauenbund@bistum-wuerzburg.de
mailto:341frauenbund@bistum-wuerzburg.de
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• „fürs klima. unsere Ernährung.“ (VSB im KDFB)
• �„Generationen – gemeinsam Zukunft gestalten: Klimagerechtigkeit“
• „Frauen steigen aus!“ (Atomausstieg)
• „für mich. für dich. fürs Klima.“
Auch auf politischer Ebene hat sich seit 2008 der Frauenbund dazu 
verpflichtet, seine Position in der öffentlichen Klimadebatte ener-
gisch zu vertreten, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur 
effizienten Energienutzung zu ergreifen und die Bewusstseinsbil-
dung in energiepolitischen Fragen zu forcieren und zu konkreten 
Handlungsstrategien zu motivieren.
Zukunft einkaufen
Aus dieser Selbstverpflichtung heraus hat der Frauenbund im Jahr 
2014 die Entscheidung getroffen, sich einer Umweltzertifizierung 
nach den Richtlinien von “Zukunft Einkaufen” zu stellen und so die 
Umweltverträglichkeit der Bundesgeschäftsstelle zu analysieren und 
kontinuierlich zu verbessern. Seit der ersten Zertifizierung im Jahre 
2015 nach den Richtlinien von „Zukunft Einkaufen“ wurden die Ent-
wicklung von Arbeitsprozessen und Beschaffungsmaßnahmen hin-
sichtlich ihrer ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit abgefragt. 
Die Ergebnisse wurden in einer Umwelterklärung zusammengefasst. 
Das Siegel „Zukunft Einkaufen“ wird jährlich neu überprüft.

KDFB – Wir machen uns stark für Frauen.
Gesellschaftspolitisch, kirchlich und sozial.
Jetzt Mitglied werden! www.frauenbund.de 

Bitte um Mithilfe
Zum Aufbau eines digitalen Archivs sucht die TGV Jahreshefte 
„TGV-aktuell“, Zeitungsartikel, Abteilungssammlungen, Bilder/
Dias. Die Unterlagen werden gescannt und anschließend wieder 
zurückgegeben. Bitte melden bei Karl Wolf, Tel. 0931 32097363. 

Nachruf
Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen Tennismitglied

Siegfried Gesell
aus Veitshöchheim, der im Alter von 76 Jahren verstorben ist.

Siggi Gesell war nicht nur aktiver Spieler in verschiedenen Her-
renmannschaften, er leitete zwischenzeitlich unsere Abteilung 
und wir profitierten von seinem unermüdlichen Einsatz und sei-
nen guten Ideen.
Siggi wurde vor allem für seine zuvorkommende, sympathische 
und liebenswürdige Art sehr geschätzt. 
Wir werden ihn sehr vermissen und stets in guter Erinnerung 
behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.

Tennisabteilung der TG Veitshöchheim

Verschönerungsverein
Veitshöchheim e. V.

Eröffnung der Grillplatzes 2021
Sie möchten mit Ihrer Familie und Freunden im Grünen, auf einem 
großzügigen Areal mit herrlicher Aussicht, endlich wieder unbe-
schwert und ungestört grillen? Ab 27. März haben Sie auf dem 
Grillplatz des Verschönerungsvereins wieder Gelegenheit dazu! 
Der Platz kann bei Schreibwaren Götz, Kirchstraße 18, Tel. 91306, 
reserviert werden. Die Gebühr für den gesamten Platz mit zwei 
Grillständen beträgt 50 Euro, für Veitshöchheimer Vereine lediglich 
30 Euro. Es ist ein Pfand von 50 Euro zu hinterlegen, das nach 
erfolgter Endabnahme am nächsten Tag zurückerstattet wird, so-
fern alles sauber und gereinigt hinterlassen wurde und alle Abfälle 
mitgenommen wurden. Nachdem wir uns leider immer noch in der 
Pandemie befinden, muss man sich auch auf dem Grillplatz an die 
Hygiene-Auflagen des Landratsamtes Würzburg halten, vor al-
lem im Hinblick auf die maximal zulässige Personenzahl, die natür-
lich von der jeweiligen Inzidenzlage und den daraus resultierenden 
Beschränkungen abhängt:
1. Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern
2. �Wenn diese nicht eingehalten werden kann, sollten Mund-Nasen-

bedeckungen getragen werden
3. �Kontakte müssen nachverfolgbar sein (Liste mit Namen und Tele-

fonnummern der Teilnehmer)
4. �Die 6 festen Bankgarnituren, die Biertischgarnitur, das Toiletten-

häuschen und weitere benutzte Flächen sind nach Benutzung des 
Grillplatzes umfassend zu reinigen

Im Sinne des Gemeinwohls wird des Weiteren dringend geraten, 
sich beim Betreten und Verlassen des Grillplatzes die Hände zu des-
infizieren. Bei einer zentralen Ausgabe von Speisen wird dringend 
empfohlen, dass diese nur durch eine Person erfolgt. Der/diejenige 
sollte Einmal-Handschuhe tragen oder sich die Hände desinfizieren. 
Besteck sollte nur von einer Person benutzt oder zwischendurch 
gereinigt werden.
Noch ein Hinweis für die Hobbygärtner unter Ihnen
Sie sprühen bestimmt schon vor Ideen für das neue Gartenjahr und 
sehnen sich danach, sie in die Tat umsetzen zu können. Wenn Sie 
auch anderen Garten- und Blumenfans einen Einblick in die Früchte 
Ihrer Arbeit geben möchten, dann hätten Sie zum Beispiel im Rah-
men des Rosenschmuckwettbewerbes am 15. Juni,  oder am
Tag der offenen Gartentür  am 19./20. Juni bzw. bei der Garten-
begehung am 29. Juni Gelegenheit dazu. Gerne können Sie sich 
beim 1. Vorsitzenden, Burkhard Löffler, Tel.  94463, oder bei Sieg-
linde Winter-Denk, Tel 95142, dazu anmelden. Wir hoffen, dass Sie 
sich zahlreich beteiligen.
� Gez. Sieglinde Winter-Denk (Schriftführerin)

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen
Ortsverband Veitshöchheim

Ein Waldkindergarten für Veitshöchheim?
Montag, 22. März 2021, 19.30 Uhr – online

Veitshöchheim braucht einen neuen Kindergarten, sagen die Zah-
len. Wir Grünen stehen für Vielfalt und wünschen uns, dass für einen 
Teil des Bedarfs ein Waldkindergarten entsteht. Ein Waldkindergar-
ten unterstützt Kinder in ihrer ganzheitlichen Entfaltung, stärkt die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, führt Kinder an die Natur heran 
und deckt damit ein weiteres pädagogisches Konzept ab.
Herzliche Einladung geht an alle, die am Thema interessiert sind.  
Geplant ist ein Impulsreferat von Gisela Ursprung, einer erfahrenen 
Waldkindergartenpädagogin. 

https://www.frauenbund.de/der-kdfb/unsere-einrichtungen/der-verbraucherservice-im-kdfb/
http://www.zukunft-einkaufen.de/
https://www.frauenbund.de/wp-content/uploads/KDFB_Umweltzertifizierung_Rezertifizierung_2018.pdf
https://www.frauenbund.de/mitglied-werden/
http://www.frauenbund.de
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Dabei können wir Einblick in Aufbau, Organisation und Durchfüh-
rung eines Waldkinder-gartens erhalten. Im Anschluss wollen wir 
mit allen Interessierten, offen diskutieren. Haben Sie Kinder, die 
im Kindergartenalter sind oder sind sie interessiert an nachhaltigen 
pädagogischen Konzepten? Fragen Sie nach, bringen Sie sich ein, 
äußern Sie Ihre Wünsche, wir freuen uns auf Sie!
Über folgenden link können Sie an dem Online-Treffen teilnehmen: 
https://konferenz.gruewue.de/b/gun-sd9-0yh-f2g 
Bitte beachten Sie unseren blog: http://blog.gruene-veitshoechheim.
de/termine für evtl. Aktualisierungen. Außerdem gibt es dort Hin-
weise bei Problemen mit dem Zugang.

Überörtliche Einrichtungen

„Muße und Wohlleben sind 
unerlässliche Voraussetzungen aller Kultur“ 

(Max Frisch)

Nordbayerischer Musikbund e.V.
Oberfranken · Unterfranken · Mittelfranken · 	
Oberpfalz – Lebenslang Musik erleben

Nordbayerischer Musikbund startet Projekt für Senior:innen
Musik ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Bestandteil des 
Lebens. Gerade im Alter wird es aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen oder sozialer Hürden zunehmend schwieriger, an mu-
sikalischen Angeboten teilzunehmen. Um dem entgegenzuwirken, 
bietet der Nordbayerische Musikbund e.V. eine Ausbildung zum/-r 
„Lebenslang-Musik-Begleiter:in“ an.
Musik zu den Menschen bringen
In der Online-Ausbildung mit Anette Zanker-Belz, Gründerin von 
„Lebenslang Lebendig Mensch“, erlernen die ehrenamtliche Be-
gleiter:innen im April und Mai 2021 Grundlagen und Methoden zum 
Musizieren mit älteren und hochaltrigen Menschen. Interessierte 
Musiker:innen aus Musikvereinen sowie weitere musikbegeisterte 
Menschen können sich in einer digitalen Informationsveranstaltung 
am 22. März 2021 von 19.00–20.00 Uhr über die Inhalte und Ziele 
der Ausbildung informieren.
Blasmusik geht immer
Musikvereine stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Ge-
meinsame Proben vor Ort dürfen derzeit nicht stattfinden, geplante 
Konzerte und Auftritte sind ungewiss. Der Nordbayerische Musik- 
bund unterstützt seine Mitgliedsvereine in diesen schwierigen Zeiten 
und gibt Anregungen für Ver-einsaktionen, das Musizieren zuhause 
oder digitale Probenarbeit. Mit dem Projekt „Lebenslang Musik“ 
wird ein weiterer Ansatz geboten, um auch in diesen Zeiten die 
Begeisterung am gemeinsamen Musizieren nach außen zu tragen, 
andere Menschen daran teilhaben zu lassen und der Einsamkeit und 
Isolation in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Die Koordination der 
Inklusions- und Seniorenarbeit des Nordbayerischen Musikbundes 
wird unterstützt durch den Bezirk Unterfranken.
Weitere Informationen zur Ausbildung und Anmeldung unter: www.
kurs-finder.de.
Kontakt: Nordbayerischer Musikbund e.V., An der Spielleite 12, 
97294 Unterpleichfeld, www.nbmb.de, Tel.: 09367 988 689-0, Email: 
geschaeftsstelle@nbmb-online.de

Familie mit zwei Kindern (4 und 5) sucht 
Haus oder große Wohnung in Veitshöchheim 

zur Zwischenmiete für den Zeitraum Aug. 2021 bis Ende 2022. 
Telefon: 0173-2918566 (F. Lehrieder)

Zwei nebeneinanderliegende Single-Haushalte suchen 

gemeinsame Haushaltshilfe 
für 2–3 Stunden pro Woche. Telefon 0931/95229

Junge 4-köpfige Familie sucht neues Zuhause! 
Wir suchen ein Grundstück oder Haus zum Kauf 

und würden uns riesig freuen von Ihnen zu hören. 
E-Mail: eigenheim_2021@icloud.com / Telefon 0931/45321549

TAPE TENWECHSEL
Wir (gesichertes EK) möchten uns den Traum vom Eigen-
heim erfüllen & suchen ein Grst. für ein EFH, RH, DHH o. 
eine entspr. Bestandsimmobilie. 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören: wirzudritt@gmx.de

REINIGUNGSKRAFT FÜR ZAHNARZTPRAXIS
in Veitshöchheim für ca. 8–10 Stunden pro Woche ab 
sofort gesucht.  Telefon 0931/92280

Familie mit 2 Kindern sucht 
Haus/Grundstück in Veitshöchheim 

und nähere Umgebung. 
Wir freuen uns über Angebote und Tipps.

Telefonnummer 0173-324 86 87

Danksagung

Gunter Wurm
verstorben 25.02.2021

In den schmerzlichen Stunden der Trauer und des  
Abschiednehmens von meinem lieben Mann und 
guten Vaters durften wir noch einmal erfahren, wie 
viel Liebe, Freundschaft und Achtung ihm entgegen-
gebracht wurde.

Wir danken allen, die uns ihr Mitgefühl durch Wor-
te, Schrift, Blumen und Geldspenden zum Ausdruck  
gebracht haben. „Vergelt`s Gott“ Herrn Pfarrer  
Lezuo und Herrn Bürgermeister Jürgen Götz für die 
tröstenden und bewegenden Worte, der Jugendka-
pelle Veitshöchheim, sowie den Kameraden der 12.  
Panzerdivision für die musikalische Umrahmung.  

 Renate und Rüdiger Wurm
 Veitshöchheim, März 2021

https://konferenz.gruewue.de/b/gun-sd9-0yh-f2g
http://blog.gruene-veitshoechheim.de/termine
http://blog.gruene-veitshoechheim.de/termine
http://www.kurs-finder.de/
http://www.kurs-finder.de/
http://www.nbmb.de/
mailto:geschaeftsstelle@nbmb-online.de
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Wenn die Kra�  versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden
eine Erlösung.

Brigitte Just
geb. Hörning

geb. 27. April 1951
gest. 27. Februar 2021

In stiller Trauer
dein Sohn Peter Meeks
deine Enkel Nico und Tobias Meeks

Für die aufrichtige Anteilnahme 
möchten wir uns auf diesem Wege herzlich bedanken.

· Hecken-, Büsche-, Stauden- und Gräser-Rückschnitt
· Rasen / Grünflächenpflege 
· Hausmeister-Dienstleistungen
· Baumkronenverjüngung
· Baumpflege/SKT-Techniken

Tel. 09365/89 757 38 · Mobil: 0176/96 459 204 · www.fleckenstein-hausundgarten.de
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® Hier � nden Sie eine große VielfaltHier � nden Sie eine große Vielfalt

an modernen Grabmalen und an modernen Grabmalen und 
außergewöhnlichen Natursteinen.außergewöhnlichen Natursteinen.
Für eine einfühlsame Beratung Für eine einfühlsame Beratung 
nehmen wir uns gerne für Sie Zeit:nehmen wir uns gerne für Sie Zeit:
Tel. (09 31) 54 8 52Tel. (09 31) 54 8 52

NEU: In Würzburg, Annastraße 14 

L e h r i t t e r - H o f m a n ng r a b m a l - z e n t r u m . d e
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TO GO 
Am So. 21. März von 11:30 bis 13:30 zur Abholung

Schnitzel klassisch mit Pommes 10,80 €
2 Fleischküchle Schwenkkartoffeln Rahmgemüse 11,90  

1/2 oder ganze Ente Klöße Rotkraut 16,90 / 32,80 €
Fischfilet Schwenkkartoffeln Marktgemüse 14,90 €

Wir freuen uns auf ihre Bestellung bis Samstag 17:00 Uhr

Tel.: 0172 - 6734282
Tel.: 0931 - 26082939

Metzgerei
Tel. (09 31) 9 48 27

 Angebot gültig  
 vom 24. 3. bis 27. 3. 2021

Flach
Sauerbraten fertig eingelegt

oder Rinderbraten aus der Keule kg 11,90
Frische Putenschnitzel kg 10,90
Capripfanne Schweinegeschnetzeltes ital. Art kg 8,90
Hackfleisch, gemischt kg 5,90
Delikatess-Hinterschinken gekocht 100 g 1,49
Hausmacher Weiße 100 g 1,09
Bauernrotwurst 100 g 0,89
Fränkischer Gerupfter
angemachter Camembert 100 g 1,19
Kosakensalat 100 g 0,89

Dienstags-Spartüte
– gültig am 23.3.2021 –

600 g Gyros, 400 g Krautsalat
200 g Tzatziki zusammen für 7,00

Metzgerei Flach GmbH & Co. KG
Danziger Straße 1, 97209 Veitshöchheim
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Anwaltskanzlei  Dieter Popel
Tätigkeitsschwerpunkte:
· Familienrecht
· Verkehrsrecht
· Sozialrecht

Tiergartenstraße 4a · 97209 Veitshöchheim
Telefon (09 31) 35 82 30 55 · Fax (09 31) 35 82 30 56

info@kanzlei-popel.de · www.kanzlei-popel.de

Kompetenz seit 30 Jahren!

Interessensschwerpunkte:
· Mietrecht
· Vertragsrecht
· Erbrecht

Alle Angebote für 

Senior*innen 

unter einem Dach!

      Marie-Juchacz-Haus | Jägerstraße 15 | 97082 Würzburg | Tel. 0931  45 25 5-0   
www.marie-juchacz-haus.de

Marie-Juchacz-Haus

Das       Marie-Juchacz-HausNEUE

Mein Team und ich 
beraten Sie gerne!

Raimund Binder, 
Leiter Marie-Juchacz-Haus

  Modernes Wohnkonzept - Wohnen & Leben in kleinen Gemeinschaften 
  Tagespflege - am Tag betreut, abends daheim 
  Ambulanter Pflegedienst - für mehr Lebensqualität zu Hause
  Service Wohnen    
  Kurzzeitpflege
  Café Marie - Ihr Treff im Stadtteil

aktuell - zeitsparend - onlineaktuell - zeitsparend - online
SpeisekarteSpeisekarte

Kirchstraße 19 
97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931 90084-0

www.spundloch.com 

Bestellen geht so einfach:Bestellen geht so einfach:

1  QR-Code scannen QR-Code scannen 
    oder Homepage besuchen    oder Homepage besuchen

2    Gerichte und Abholzeit auswählenGerichte und Abholzeit auswählen

3    Bei Abholung bezahlenBei Abholung bezahlen


	Beschluß
	OLE_LINK1

